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Hans O. Staub

Der Traum von der sudafrikanischen Schweiz

Foderalismus als Wundermittel im Apartheidstaat?

Kein moderner Staat, der sich eines gewissen Entwicklungsstandes
ruhmt, hat in seiner jlingsten Geschichte in derart rasantem Tempo seine
politischen Etiketten ausgewechselt und seine gesamte Struktur in so
unubersichtliche Form gegossen, wie Siidafrika. Aus den «Bantustans»,
jenen mit beschrankter Autonomie ausgestatteten Reservaten flir die
Schwarzen, wurden zunachst «<Homelands» und dann «schwarze National-
staaten» oder auch «sich selbst regierende Territorien»; die «Apartheid»
taufte man zur «Getrennten Entwicklung» um, hier und dort vornehm
auch als «Getrennte Freiheiten» oder schliesslich als «multinational deve-
lopment» bezeichnet. Der Titel eines Premierministers verschwand; seine
Funktion ging in jener des Staatsprasidenten auf, der seinerseits heute ein
«zentrales Kabinett» leitet und dartiber hinaus noch drei, nach ethnischen
Gesichtspunkten ernannte «Ministerrite» bevormundet. Er wird pro
forma kontrolliert (oder beraten) von einem in seinen Funktionen sehr
verwirrlichen Dreikammerparlament mit ebenso verwirrlichen Etiketten,
pro forma beraten (oder abgeschirmt) durch einen sechzigkopfigen, mehr
oder weniger machtlosen «President’s Council» (ohne schwarze Beteili-
gung), neben den zu allem Uberfluss nun ein «National Council» (mit
schwarzer Beteiligung, aber mit ebenso zweifelhaftem Einfluss) gestellt
werden soll.

Ein unubersichtliches Nebeneinander von Kammern, Raten und Behor-
den also, von konsultativen, administrativen, exekutierenden oder einfach
um ihrer selbst oder um ihrer Fassade willen existierenden Gremien, des-
sen einzelne Glieder oft weder tiber ihre Aufgaben noch tiber ihre Kompe-
tenzen im klaren zu sein scheinen und die selber in der heutigen, fliichtigen
Konstellation um ihre Uberlebenschancen bangen miissen. Nicht einmal
das Provisorium ist hier von Dauer, nicht einmal die in Verfassung und
Gesetz festgeschriebene Neuerung von letzter Eindeutigkeit.

Wechsel und Wirrnis der Begriffe, Komplikation der Strukturen, Nebel-
haftigkeit der Funktionen konnten an sich Symptom eines echten Willens
zur Reform im sudafrikanischen Staatswesen sein. Und sind es auch —
doch nur zum Teil. Mancher Etikettenwechsel ist bloss Kosmetik; hinter
dieser oder jener Titelanderung steckt die Absicht, das Fehlen echten,
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grundsatzlichen Fortschritts zu tarnen. Das Hin und Her verbirgt Ratlosig-
keit — und die panische Furcht, sich mit dieser oder jener Option fest-
zulegen.

Oder ist’s sogar mehr? Ist's echte Verwirrung der Begriffe? Echte
Unklarheit tiber jene staatspolitischen Grundsatze, die in anderen Demo-
kratien langst durchleuchtet und angewandt sind, aber bisher dem zu lange
insular lebenden Suidafrikaner noch nicht gelaufig scheinen und erst als
ABC der Staatskunde repetiert werden mussen? So manche Diskussion
uber Foderation oder Konfoderation in Johannesburg, Pretoria oder Kap-
stadt, uber Gemeinde- oder Regionalautonomie dreht sich solange im
Kreis, bis die Partner entdecken, dass sie in verschiedenen Zungen oder
ohne gemeinsame Begriffsgrundlagen reden. Und so manche der heute
modischen Schwarmerei tiber das «Schweizer System», das Stidafrika alles
Heil bringen konnte, geht von der Unkenntnis staatsbiirgerlicher Termino-
logie aus; so mancher gutgemeinte Vergleich zwischen unseren Kantonen
und einer moglichen foderalistischen Struktur in der Kaprepublik hinkt,
weil die Voraussetzungen quantitativ und qualitativ zu verschieden sind.
Und weil sich die historischen, geographischen, wirtschaftlichen oder kul-
turellen Grundlagen des europaischen (und auch amerikanischen) Fodera-
lismus nicht in Parallele zur sudafrikanischen Wirklichkeit setzen lassen.

Denn hier liegt genau die Schwierigkeit: Strukturen, die westliche
Demokratien fur ihren politischen Alltag erfunden und durchexerziert
haben, sind zwar theoretisch, nicht aber in der Praxis auf ein Gemeinwesen
anwendbar, das sich zwar ruhmt, der «Ersten Welt» anzugehoren, das aber
(so Professor Lombard, heute stellvertretender Prasident der Reserve
Bank in Pretoria), sich damit abfinden muss, ein Staat der «Dritten Welt»
zu werden. Alles ist anders, und nichts lasst sich ohne weiteres von hier auf
dort ubertragen. Alles muss in und fur Sudafrika tatsachlich neu erfunden
werden.

Umgekehrte Rassenpolitik

Gewiss — mehr als jedem Land der Welt sollte sich eigentlich theore-
tisch der Kaprepublik eine foderative, foderalistische Struktur aufdrangen,
denn hier sind ja uber ein Dutzend verschiedene «Nationen» (nicht
«Stamme») dazu verdammt, miteinander zu leben. Die offizielle Sprach-
regelung des Apartheidstaates scheidet nach ethnischen Gesichtspunkten
in vier Gruppen: in «Weisse», «Schwarze», «Farbige» (also Mischlinge) und
«Inder» (oder «Asiaten»). Die radikalsten schwarzen Gegner der Rassen-
trennung haben prinzipiell diese haarstraubende Einteilung in «Rassen»
ubernommen — seltsamer- und verstandlicherweise: Sie passt prachtig in
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ihr politisches Konzept, das eine einheitliche (und natiirlich «einige»)
schwarze Bevolkerung Siidafrikas postuliert und sie allen anderen Grup-
pen gegenuberstellt. Je extremer die Flihrer der Schwarzen sich geben,
desto exklusiver, desto rassistischer sind sie selber: Sie schliessen aus ihrer
Gemeinschaft auch die andersfarbigen Nichtweissen eiferstichtig aus, also
die «Braunen» oder die «Gelben».

Doch solch umgekehrte Rassenpolitik der Schwarzen ist nattirlich
ebenso unsinnig und widerwirtig wie die Apartheid der Weissen. Sud-
afrika ist — das kann niemand wegleugnen — ein Staat vieler Minderheiten
— mindestens dreizehn oder mehr an der Zahl. Allein die Schwarzen (72
Prozent der Totalbevolkerung der Republik, die sogenannt «unabhangi-
gen» Homelands miteingerechnet) zerfallen in neun «Nationen» (nicht
«Stamme»): die Zulu, die 21 Prozent ausmachen (hauptsachlich in Natal
lebend), die Xhosa (in der Transkei und der Ciskei beheimatet, total 19
Prozent), die Sotho (13 Prozent), die Twsana (9 Prozent, mit dem Home-
land Bophuthatswana), die Tsonga (3 Prozent), die Ndebele, Swazi und
Venda (je 2 Prozent). Diese schwarzen Nationen unterscheiden sich in
Kultur, Sprache, Zivilisation zum Teil ebenso voneinander wie europaische
Nationen. Manche der Volker beginnen sich zu verschmelzen, besonders
in den stadtischen Siedlungen, den Townships, wo «gemischte» Heiraten
(unter Schwarzen natlirlich) immer haufiger werden. In kritischen Augen-
blicken aber brechen (wie in unseren Breitengraden) die Unterschiede
wieder auf: Ein Xhosa als Verwalter in einem von Zulu bewohnten Man-
nerheim von Soweto wird auf grosste, wenn nicht todliche Schwierigkeiten
stossen, und ein Tsonga-Politiker redet im besten Fall nur mit milder Ver-
achtung von seinem Xhosa-Kollegen. Oder umgekehrt.

Aber auch die Weissen Sudafrikas sind nicht eine geschlossene Minder-
heit, sondern mindestens deren zwei. Weiss ist nicht weiss. Die Englisch-
sprachigen (6 Prozent der Totalbevolkerung) haben nach wie vor ihre
Eigenstandigkeit und ihr Selbstbewusstsein gegeniiber den afrikaansspre-
chenden Buren (10 Prozent) bewahrt, die ihrerseits sehr auf ihre Originali-
tat Wert legen. Die geschichtliche und industrielle Entwicklung sowie die
Apartheidpolitik Pretorias — von Buren regiert — hat nicht eben dazu bei-
getragen, den Graben zwischen den beiden weissen «Stammen» (wie man
dies heute spottisch nennt) je ganz zuzuschiitten. In den siebziger Jahren
schien er sich zu verengen; in jlingster Zeit dagegen hat sich unter dem
Druck erhohter Spannungen in der Rassenpolitik eher wieder eine neue
Polarisierung zwischen diesen beiden Minderheiten herausgebildet.

Bleiben die «Farbigen», die «Coloureds», die Mischlinge, die sich
ethnisch ohnehin nie in ein Schema pressen liessen. Bleiben die sogenann-
ten «Inder» oder «Asiaten» — auch sie in Minderheiten innerhalb der Min-
derheit gespalten: Zu ihnen gehoren ebenso Menschen, die wirklich aus
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dem indischen Subkontinent stammen, wie auch Malayen, Chinesen und
andere.

An Sudafrika als Land der Minderheiten zu erinnern, ist, obgleich der
Wirklichkeit entsprechend, im heutigen Zeitpunkt alles andere als popular
— nicht nur bei den Schwarzen, sondern auch bei liberalen Weissen. Denn
die Verfechter der «reinen» Apartheid-Lehre missbrauchen wohlgefallig
diese Tatsache, um die Vorherrschaft der Weissen zu rechtfertigen und zu
zementieren. Der «white tribe» mit insgesamt 16 Prozent der sudafrikani-
schen Bevolkerung wiare der zweitstiarkste «Stamm» des Landes, starker
sogar, wenn er sich mit den «Farbigen» und den «Indern» zusammentate,
die im tiefsten Grunde ihrer Herzen und in ganz kritischen Augenblicken
zumindest bis vor kurzer Zeit noch sehr ungern sich mit ihren schwarzen
«Brudern» solidarisierten. Gemeinsam mit diesen zwei Bevolkerungsgrup-
pen wurden die Weissen weit uber ein Viertel der Einwohner Sudafrikas
ausmachen — in den Augen jener, die die Suprematie ihrer «Rasse» predi-
gen, Grund genug, uber das Schicksal der anderen zu bestimmen.

Dass ausgerechnet die Aufsplitterung des Landes in Minderheiten zu
intensivem Nachdenken tiber foderative und foderalistische Losungen
hatte anregen miussen, ging vor allem den Buren nie so recht auf. Zwar exi-
stieren in der Entwicklung Siidafrikas zur Union Ansatze zu Ideen eines
Bundesstaates oder Staatenbundes. Aber sie hatten nie Gelegenheit auszu-
reifen und in jene moderne Zeit hineinzuwachsen, in der sie besonders
aktuell und notwendig gewesen waren. In der zweiten Halfte des 19. Jahr-
hunderts wurde zudem vor allem von Englandern und englischsprechen-
den Sudafrikanern die Idee einer foderativen Gemeinschaft weniger
gewalzt, um dem langsam entstehenden Staatsgebilde an der Siidspitze des
Schwarzen Kontinents eine besonders geeignete innere Struktur zu verpas-
sen, sondern hauptsachlich, um London Entlastung zu bringen.

Foderationsplane

In den Jahren 1856 bis 1859 versuchte sich Sir George Grey, damaliger
britischer Hochkommissar, am Projekt einer Foderation zwischen dem
Kap und dem Oranje-Freistaat, der der Idee nicht abgeneigt schien und
spater unter seinem Prasidenten Sir Jan Hendrik Brand auch eine Art bun-
desstaatliche Vereinigung mit Transvaal ins Auge fasste. Nach Uberwin-
dung schwerer und sehr bezeichnender Bedenken ubrigens: Transvaal
stellte zu Beginn der sechziger Jahre vor der Entdeckung der Diamanten
und des Goldes ein armseliges Gebilde dar: «Die Staatskasse war leer,»
schreibt Harald R. Bilger in seinem Werk «Siidafrika in Geschichte und
Gegenwart» (1976), «die einzelnen Vortrekkergruppen lagen in dauern-
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dem Streit miteinander; Isolierung, Unbildung und engstirnig-fundamen-
talistische Religiositat behinderten jede Entwicklung.» Eine Verbindung
mit einem solchen Gemeinwesen, mochte sie noch so locker sein, konnte
dem damals schon gut entwickelten und gut organisierten Oranje-Freistaat
nur Schaden bringen. Erst als Transvaal durch seine Bodenschatze sich zu
entfalten begann, kam eine Foderation in Frage.

Entscheidendes und Dauerhaftes aber geschah nie — auch nicht, als der
britische Premierminister William Gladstone in seiner ersten Regierungs-
periode gegen 1870 die Idee einer Foderation um die Kapkolonie (von ihr
naturlich gegangelt) wieder aufgriff — er nun ganz klar, um Grossbritan-
nien zu entlasten. Der aus den seit 1867 entdeckten Diamantenschitzen
resultierende Aufschwung und ein Boom der Wollexporte konnten, so
rechnete Gladstone, die Region an der Sudspitze des Kontinents selbsttra-
gend und damit von allen eigentlichen Subsidien aus London unabhangig
machen. Voraussetzung war freilich eine einigermassen tragfahige staat-
liche Organisation der bisher zersplitterten Gebilde, ein Bundesstaat oder
Staatenbund, uiber dessen Form man sich offenbar nie so recht klar war,
der aber aus materiellen Griinden gefordert wurde. «No federation, no
money», proklamierten damals die Finanzbarone und Kreditgeber in Lon-
don. 1876 entwarf Staatssekretar Lord Carnarvon ein Gesetz fiir eine
Foderation, die er in einer enthusiastischen Parlamentsrede pries: Warum
sollte, so sein Argument, fiir das stidliche Afrika nicht moglich sein, was
man genau zu jenem selben Zeitpunkt fur Nordamerika empfahl und ver-
wirklichte?

Das Projekt wurde bis 1880 weiterverfolgt, schlief aber dann ein — zum
Teil, weil in dem 1877 von der Kapkolonie annektierten Transvaal die
populare Zustimmung fiir jedes System fehlte, das von London und dessen
«Lakaien» in Kapstadt ausging. Die Erbitterung der Buren war zu gross —
nicht nur, weil die «Englischen» angeblich die Diamantenfelder von Kim-
berley zu stehlen versuchten, sondern auch, weil bei ihnen jene gottlosen
Elemente das Sagen hatten, die, von politischer «Farbenblindheit» befal-
len, zumindest den Mischlingen oder «Coloureds» grundsatzlich politische
Rechte zuerkannten — entgegen jener angeblich biblisch verbrieften Uber-
legenheit des weissen Mannes, die einst die glaubigen Vortrekker aus den
Schriften des Alten Testaments herausbuchstabierten.

Ganz begraben war freilich auch damals die Idee der Foderation nicht.
Cecil Rhodes griff sie um 1890 auf. Obwohl auch das von ihm mehr oder
weniger vage konzipierte Staatsgebilde unter dem «Union Jack» segeln
sollte, fand er eine Zeitlang Zustimmung von seiten bedeutender Buren —
vor allem von jenen, die damals schon hellsichtig erkannten, dass Siid-
afrika nur existieren konne, wenn afrikaans- und englischsprechende
Bevolkerungsteile sich zwar zur Erreichung eines gemeinsamen «grand
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design» zusammenschlossen, zugleich aber auch in Ideen und Brauchen
ihr Eigenleben bewahrten. Der Fihrer des «Afrikaner Bond», Jan
Hendryk Hofmeyr, gehorte zu ihnen. Er verstand sich mit Rhodes gut —
konnte sich auch gut verstehen, denn beide stimmten (zusammen mit samt-
lichen «orthodoxen» Buren) in einem tberein: in der abgrundtiefen Ver-
achtung der Schwarzen, die bei allen Planen fiir einen neuen Staat absolute
«Unpersonen» blieben. Vor dem Parlament in Kapstadt erging sich Cecil
Rhodes im Juni 1887 in der rhetorischen Frage: «Glaubt das Haus wirk-
lich, es ware richtig, dass Menschen im Zustand reiner Barbarei Wahl- und
Stimmrecht besitzen?» Seine Schlussfolgerung: «<Behandelt die Eingebore-
nen als Untertanen, solange sie fortfahren, im Zustand der Barbarei zu
leben ... Bleibt Herren uiber sie und lasst sie Untertanen sein.»

Wann immer also in jener Zeit von der bundesstaatlichen Idee auch nur
in nebelhaften Ansatzen die Rede war, so bezog sie sich strikte auf die
mogliche Vereinigung der beiden weissen «Stamme». Von einem Einbezug
Andersfarbiger sprach niemand im Ernst. Das sollte sich auch zu Beginn
des 20.Jahrhunderts und vor allem an jener zwischen Oktober 1908 und
Mai 1909 tagenden «National Convention» nicht andern, aus der schliess-
lich die Sudafrikanische Union hervorging. Zwar fasste man in gewissen
Kreisen immer noch eine foderalistische Losung ins Auge. In der Vorbe-
reitungsphase des Kongresses hatte sie sogar sehr prominente Verfechter
in beiden Lagern gefunden, so etwa in Gouverneur und Hochkommissar
Sir Alfred Milner, in Frangois Stephanus Malan, Nachfolger Hofmeyrs an
der Spitze des «Afrikaner Bond», so in Leander Starr Jameson, bis Anfang
1908 Premierminister der Kapkolonie. Inzwischen freilich und vor allem
gegen Beginn der «Convention» gewannen jene Buren die Oberhand, die
einer foderativen Losung zutiefst misstrauten, weil sie in ihr einen neuen
Versuch britischer Domination zu erahnen glaubten. Noch war die Erinne-
rung an den Burenkrieg nicht verblasst ... War es vor allem nicht bei so
bedeutenden Personlichkeiten wie dem prestigebeladenen Jan Smuts, bei
Marthinus Steyn, ehemaliger Prasident des Oranje-Freistaates, oder bei
John X. Merriman, Nachfolger von Jameson am Kap.

An der «National Convention» dann beherrschten die Gegner einer
bundesstaatlichen Losung vollends die Szene. Sie hatten die besseren und
gewitzigteren Debatter, sie gingen aufs Ganze, fuhrten als Argument
angebliche Erfahrungen aus Kanada an, wo nach ihrer Meinung die fode-
ralistische Idee die «Fusion der Rassen» verhindert habe. Sie erinnerten an
den amerikanischen Burgerkrieg, der — wiederum nach ihrer Version —
Resultat bundesstaatlicher Irrtimer war. Die Anhanger der Foderation
schlugen sich kummerlich. Die «Englander», mehr an Bilanzen und
Geschaftsberichten interessiert, brachten konstitutionellen Debatten sou-
veran-gelangweilte Verachtung entgegen. Ein Jameson, ebenfalls anwe-
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send, «sehnte sich nur darnach, auf dem Golfplatz oder am Bridgetisch
auszuspannen» (L.M. Thompson, «The Unification of South Africa»,
1960). Schliesslich wurde dann aus der Union und spater aus der Republik
jener unitére Staat, der nicht mehr fihig war und ist, sich wirklich aus sei-
nem Panzer straffer zentralistischer Strukturen herauszuschalen. |

Auch jene, zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutierten foderalistischen
Denkansatze waren ausschliesslich im Blick auf eine mogliche weiss-
weisse Vereinigung entstanden. Dem «Eingeborenen»-Problem wurden
wahrend der viermonatigen Beratungen der «National Convention» nur
wenige Tage beilaufiger Erorterungen am Rande gewidmet, obwohl schon
67 Prozent der Gesamtbevolkerung schwarz waren (3,5 Millionen gegen-
uber 1,1 Millionen Weissen, 500000 «Coloureds» und 100000 «Asia-
ten»). Immer noch zogen ja selbst die «liberalen» Briten und die «Engli-
schen» innerhalb der sudafrikanischen Bevolkerung in ihrer Verachtung
der «Kaffern» mit den Buren gleich — jene selben Briten, die gegenuber
den Mischlingen etliche Toleranz bewiesen hatten. Lord Selborne, Hoch-
kommissar fur Suidafrika, schrieb 1908 in einem Memorandum an Louis
Botha, den spateren ersten Premierminister der Union: «Der schwarze
Mann ist absolut unfahig, mit dem Weissen Mann zu rivalisieren ... Nie-
mand kann irgendeine Erfahrung der zwei Rassen haben, ohne die wesent-
liche Uberlegenheit des weissen Mannes zu spiiren.» Das war vom Stand-
punkt etwa des Burengenerals Christiaan Rudolf de Wet so weit nicht ent-
fernt, der zur selben Zeit proklamierte: «Die Vorsehung hat die Linie zwi-
schen Schwarz und Weiss gezogen. Wir miussen dies den Eingeborenen
klarmachen und ihnen nicht falsche Vorstellungen von Gleichheit einflos-
sen.»

Getrennte Entwicklung

Freilich — trotz Beschrankung auf die weisse Minderheit hatte eine
foderalistische Losung zu Beginn unseres Jahrhunderts ein entscheidendes
Zeichen setzen, hatte Modell fiir eine spatere Entwicklung und einen spa-
teren Einbezug der Schwarzen in eine bundesstaatliche Struktur abgeben
konnen. Hatte sich die Union und spater die Republik mit den foderalisti-
schen Grundregeln vertraut gemacht, hatte sie in die so dringend notige
foderalistische Tradition hineinwachsen lassen.

Aber die einmalige Gelegenheit wurde verpasst. Und alles, was spater
von Staates wegen unter dem Titel Dezentralisation propagiert, was als
Schritt zu Foderation oder Konfoderation angepriesen wurde, war leerer
Wahn, hatte, von wenigen illusionaren Ausnahmen abgesehen, nichts mit
echtem Bundesstaat oder wahrem Staatenbund zu tun. Was auch immer



126 FODERALISMUS ALS WUNDERMITTEL

Pretoria nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere nach der Macht-
tibernahme durch die Nationalpartei 1948 unternahm, wurde unter dem
Zeichen der Trennung Sudafrikas in verschiedene, nach ethnischen
Gesichtspunkten aufgeteilte Bevolkerungssplitter oder «Gruppen»
(«groups») durchgefuhrt: Es war dies die famose Erfindung der «Grossen
Apartheid».

Schon ein Jan Smuts hatte iibrigens diese Entwicklung gewollt. Am
22. Mai 1917 erklarte er in London: «So werden wir in Siidafrika, auf lange
Sicht betrachtet, Gebiete haben, die von Schwarzen bebaut und von
Schwarzen regiert werden, wo sie in allen Formen ihres Lebens und ihrer
Entwicklung fur sich selber zum Rechten sehen.»

Die ganze Theorie der «<Homelands» baute sich auf dem Grundsatz der
«Getrennten Entwicklung» auf: Den Schwarzen wurden Reservate zuge-
wiesen, streng aufgeteilt nach ethnischen Einheiten — Gebilde, die zum
Teil ein bunt gestiickeltes Flickwerk einzelner, unzusammenhangender
Landfetzen darstellten — und noch immer darstellen: KwaZulu besteht
heute aus tiber 40 territorialen Haufen und Haufchen. Die «Homelands»
sollten innere Autonomie erhalten; jedermann wiirde hier (aber nur hier!)
staatsbiirgerliche Rechte geniessen, also «gleich» sein. Die wirkliche politi-
sche Gewalt, vor allem in Verteidigungs- und Aussenpolitik, ja, die oberste
Schiedsgerichtsbarkeit in samtlichen kritischen Fragen bliebe aber nach
wie vor bei Pretoria. Gar nicht zu reden von der wirtschaftlichen Abhan-
gigkeit, die die zerstiickelten, vom «weissen» Gebiet eingeschlossenen
«Homelands» an Suidafrika ketten.

Spater dann sollten — so die Grundidee, im «National States Con-
stitution Act» von 1971 festgeschrieben — die «Homelands» oder «self
governing territories» zu «unabhangigen» Staaten werden konnen. Erst
vier der neun Bantustans haben von solchem Vorzugsangebot Gebrauch
gemacht: Die Transkei, dann Bophuthatswana, Venda und die Ciskel, alle
vier unter dem Kiirzel «TBVC-Staaten» zusammengefasst.

Das Konglomerat sogenannt unabhangiger oder halbabhangiger Home-
lands hatte, so offenbar dachten sich dies die Schopfer der «Grand Apart-
heid», dann eines Tages mit dem «weissen» Sudafrika (87 Prozent des
gesamten Territoriums der Republik) zu einem Staatenbund vereint wer-
den konnen. Theoretisch waren hier wirklich Ansatze zu einer Konfodera-
tion sehr wohl denkbar gewesen. Ja, gegen Ende der siebziger und Anfang
der achtziger Jahre traumten Optimisten in Pretoria, bis hinauf in oberste
Regierungsspitzen, sogar davon, die stdafrikanischen Staatengebilde
durch eine «Constellation of States» mit jenen fremden Nachbarlandern
zusammenzuschliessen, die ebenfalls wirtschaftlich stark von Stidafrika
abhangen: mit Botswana, Swaziland, Lesotho zunachst, dann auch —
warum nicht? — gleich noch mit Sambia, Simbabwe oder Mogambique ...
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1982 sprach P.W. Botha, damals Premierminister, stolz davon, er und seine
Kabinettskollegen hatten bereits festgestellt, dass eine solche Konfodera-
tion verwirklicht werden konnte: «Wir glauben, dass ein Staatenbund im
besten Interesse des sudlichen Afrikas und im besten Interesse jedes seiner
Bewohner lage.» Der Grund fiir solches Werben um eine «Constellation»
schien klar: Waren die schwarzen Nachbarstaaten auf die Idee eingestie-
gen, hatten sie damit die «Homelands» und die ganze Politik der «Grossen
Apartheid» stillschweigend legitimiert.

«Noch hab_e ich Vertrauen»

Aber die Konstellations-Traume sollten Schaume bleiben — auch inner-
halb der Grenzen der Republik. Von einem Staatenbund sprach bald kaum
jemand mehr im Ernst — aus sehr triftigen Griinden, die freilich offizieller-
seits niemand zugeben wollte. Die Situation, die mit der Verwirklichung
eines derartigen Projektes entstinde, ware «absurd», schrieb 1983 Karl
P. Magyar, Associate Professor of Political Science and Philosophy an der
Universitat Durban-Westville: «Es wire so, wie wenn die Sowjetunion sich
mit Albanien als gleichwertigem Partner zu einer Konfoderation zusam-
menschlosse.»

Eine foderative Vereinigung kann ja nur funktionieren, wenn die wirt-
schaftliche Basis der einzelnen Glieder einigermassen vergleichbar ist.
«Keine Foderation in der ganzen Welt ist in so disparate wirtschaftliche
Lager geteilt, wie dies in Stidafrika der Fall sein wiirde ... Sudafrika ist das
Modell einer zweigeteilten Wirtschaft (Austausch- und Subsistenz-Wirt-
schaft), und jede foderative oder konfoderative Formel muss mit dieser
entscheidenden 6konomischen Tatsache rechnen» (Magyar).

Die Homeland-Fiihrer — mit Ausnahme von Chief Lucas Mangope in
Bophuthatswana — propagierten zunachst foderalistische Losungen, vor
allem, weil sie eine forcierte wirtschaftliche und schliesslich auch politische
Entwicklung ihrer Staatsgebilde erwarteten. Im Februar 1975 legte Prinz
Mangosuthu Gatsha Buthelezi, Chefminister von KwaZulu, in Soweto
Rechenschaft uber die Verhandlungen der Homeland-Fuhrer mit Pretoria
ab und rief aus: «Ich hoffte, dass wir uns ernsthaft mit foderativen Uber-
legungen auf der Basis angemessen konsolidierter Homeland-Gebiete
beschaftigen wurden ... Wir waren bereit, auch Schmahungen auf uns zu
nehmen, in der Hoffnung, dass die Politik der Regierung ein Weg zu einer
wirklichen Losung fiir die Schwarzen sein konnte. Wenn dieser Weg ...
jedoch nur in eine Sackgasse fiihrt, dann besteht unsere einzige Alternative
darin, die Losung nicht in unwirklichen <getrennten Freiheiten> zu suchen,
sondern in einem einheitlichen Stdafrika mit einem einzigen Sitz der
Macht, dem Parlament ...» — einem Parlament, das naturlich auch
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Schwarze einzubeziehen hatte. Aber der KwaZulu-Fuhrer fugte damals,
1975, optimistisch hinzu: «Noch habe ich Vertrauen...»

Inzwischen freilich schwand dieses Vertrauen, und im August 1986 sass
ich in Ulundi einem vollig illusionslosen Buthelezi gegentiber. Die Home-
land-Politiker zeigten sich enttauscht; wenig, zu wenig war geschehen, um
ithre Staatsgebilde aus einer Lage zu befreien, in der sie «nur 40 Prozent
aller Schwarzen ein Auskommen sichern konnen», wie ein Stoffel van der
Merwe, selber Bure, in seiner Schrift «Und was mit den Schwarzen?» offen
bekannte. Aus okonomischen Grunden fasste denn auch die Transkel, die
als erstes «Homeland» in die «Unabhangigkeit» entlassen worden war,
schon 1982 die Idee einer Reintegration in Sudafrika ernsthaft ins Auge.

Ignorierte «Urban blacks»

Eine Eingliederung in eine foderalistische Struktur, so gerne man sie als
Fassade gegen aussen hin gebaut hatte, musste aber auch aus einem ganz
anderen, viel schwererwiegenden Grund in der Praxis Schall und Rauch
bleiben. Das «Homeland»-Konzept hatte ja von vorneherein die ausser-
halb der Reservate lebenden Schwarzen als «quantité négligeable» behan-
delt, obwohl ihre Zahl unaufhaltsam anstieg. Heute leben nach offiziellen
Angaben rund 45 Prozent der Schwarzen in «weissem» Gebiet, hauptsach-
lich in den dichtbesiedelten, stetig wuchernden Townships, die vor allem
rund um die Industriezentren entstehen. Nach zuverlassigen inoffiziellen
Schatzungen soll die Relation sogar umgekehrt sein: Mehr Schwarze aus-
serhalb als innerhalb der «Homelands». Allein eine Stadt wie Soweto
beherbergt nach offiziellen Angaben eine Million Einwohner; in Wirklich-
keit sind es 1,7, wenn nicht 2 Millionen!

Solche Verniedlichung der Ziffern durch die Behorden ist kein Zufall:
Die offizielle Apartheid-Politik wollte lange, sehr lange die unaufhaltsam
wachsende Zahl der «urban blacks» nicht wahrhaben, fest entschlossen,
die Probleme, die sie stellten, in Vogel-Strauss-Manier einfach wegzuleug-
nen. Sie passten nicht ins festgefahrene Konzept der Ideologie einer
«Getrennten Entwicklung». Vor wenigen Jahren existierte zum Beispiel
der Koloss Soweto auf den Strassenkarten Suidafrikas nicht, ganz zu
schweigen von den zahllosen kleineren Townships in Witwatersrand, bei
Durban oder in der Nahe von Kapstadt, die auch heute noch kaum ver-
zeichnet sind. 1974 antwortete der damalige Premierminister Balthazar
Johannes Vorster in einem Interview auf meine Frage nach den Problemen
der «urban blacks» mit der Gegenfrage: «What problems? There are no
problems!» Denn die stadtischen Schwarzen waren ja — wiederum nach
offizieller Apartheid-Theorie — gar nicht mehr Sudafrikaner, sondern
Burger jenes Homelands, dem sie nach ihrer volkischen Herkunft ent-
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stammten; im «weissen» Gebiet wurden sie als auslandische «temporary
sojourners», als «Aufenthalter» oder «Wanderarbeiter» geduldet, solange
sie einen Arbeitskontrakt vorweisen konnten. Sonst hatten sie sich schleu-
nigst in ihr «Homeland» zu verfliichtigen, auch wenn sie im «weissen»
Gebiet geboren waren, ihre sogenannte «Heimat» im Leben nie gesehen
hatten, dort keine verwandtschaftlichen Beziehungen besassen und auch
wenig Neigung verpiirten, je dorthin — ein Armenhaus zumeist — zu zie-
hen.

Erst nach langer Zeit und erst mit Beginn der achtziger Jahre dammerte
es Pretoria auf, dass die Frage der «urban blacks» nicht einfach mit unwirk-
licher Apartheid-Logik aus der Welt geschwindelt werden konnte. Trotz
allem miisste man, so die neue Erkenntnis, auf dem Umweg tiber mehr
oder weniger autonome Lokalverwaltungen eine foderalistische oder
pseudofoderalistische Losung finden. «Gewahlte Gemeinderate waren
Teil der politischen und administrativen Organisation der Republik Sud-
afrika», steht in dem vom Aussenministerium in Pretoria herausgegebenen
offiziellen Jahrbuch 1985. Urspriinglich freilich waren alle, «von den Pro-
vinzen- oder Zentralbehorden finanziell weitgehend unabhangigen
Gemeindebehorden»  strikte auf weisse Stadte und Ortschaften
beschrankt. Die schwarzen Townships hatten keine eigenen Vertretungen;
sie wurden von Weissen verwaltet. Erst von 1977 an konnten in «schwar-
zen Wohnzonen» schwarze Gemeinderate eingerichtet und auch schwarze
Burgermeister installiert werden. Aber das waren meist bloss Aushange-
schilder, liber die jedermann ironisch oder verachtlich herfiel, machtlos
und von der Bevolkerung der Townships nicht anerkannt. In Soweto bilde-
ten sich darum bald neben dem offiziell eingesetzten Gremium Par-
allelorganisationen heraus, wie der «Rat der Zehn» unter dem Arzt Dr.
Nthato Motlana, der — ohne offizielles Mandat — bedeutend mehr Ein-
fluss und Respekt seitens der Einheimischen besass. Im selben Soweto
konnte es damals dem fremden Besucher passieren, dass er im sehr statt-
lichen Verwaltungszentrum der Township gahnende Leere vorfand. Wenn
alles gut ging, trieb er mit Miihe in den vernachlassigten Biiros einen oder
zwel Stadtverordnete auf, die allerdings nicht recht wussten, was sie eigent-
lich zu tun hatten, nebst einem eifrigen Hauswart, der dem Fremden stolz
den respektablen, mit allen Schikanen ausgestatteten, aber offensichtlich
wenig benutzten Gemeinderatssaal zeigte.

Schwache Lokalbehorden

1982 wurden dann durch den «Black Local Authorities Act» «richtig-
gehende Gemeindebehorden» (so das Jahrbuch 1985) fiir die Townships
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eingerichtet — «ihren weissen Gegenstiicken vergleichbar». Aber immer
noch nicht wirklich gleich! Dass nach wie vor ein sehr wesentlicher Unter-
schied bestehen bleibt — dafiir sorgt ein verfassungsmassiger Dreh, der
den meisten unbedarften Beobachtern entgeht. Das komplizierte Grund-
gesetz der Republik, im September 1984 in Kraft gesetzt, sieht eine vierfa-
che Regierungsform vor: ein «Kabinett» unter Leitung des Staatsprasiden-
ten, in dem neben mehrheitlich Weissen auch «Farbige» und «Asiaten»
(aber keine Schwarzen) sitzen. Es behandelt die sogenannt «allgemeinen
Angelegenheiten» («general affairs»), die die gesamte sudafrikanische
Gemeinschaft betreffen. Daneben wurden, wiederum getreu dem Grund-
satz der Rassentrennung, drei «Ministerrate» eingerichtet fur «eigene»
oder «Gruppenangelegenheiten» («own affairs»), in denen die Weissen, die
«Farbigen» und die «Asiaten» oder «Inder» die sie speziell angehenden
Fragen wie Erziehung, Kulturelles, Sprache, Religion und anderes abhan-
deln durfen. Die Probleme, welche die Gemeinderate dieser drei Volks-
gruppen beschaftigen, werden als «own affairs» klassiert; indische oder far-
bige Gemeinderate unterstehen also in letzter Instanz ihrer eigenen
Behorde; sie bleiben unter sich. Die Angelegenheiten der schwarzen
Gemeindeinstanzen dagegen sind «general affairs»; damit hat der Weisse
auch bei ihnen wieder das letzte Wort.

Doch auch ohne solche verfassungsmassigen Tricks konnten die Lokal-
behorden der schwarzen Townships in Sudafrika, so wie sie heute konzi-
piert sind, nicht echt Teile einer foderalistischen Struktur sein. Denn sie
besitzen kaum jene Lebensfiahigkeit, die selbst der von Pretoria eingesetzte
«Council for the Co-ordination of Local Government Affairs» 1984 als
unerlasslich anerkannte: Nach den Erkenntnissen dieses Gremiums muss
eine selbstandige Gemeindebehorde «funktionale Fahigkeiten» besitzen,
muss lber eine ausreichende Infrastruktur, ein Minimum an Finanzen
sowie genugend Personal verfuigen. Bei Punkt 1 hapert es in so manchen
Townships stark; Voraussetzung 2 und 3 erfullen sie in keiner Weise.

‘Grundsatzlich fiel es jedem Europaer, jedem Schweizer oder Bundes-
deutschen insbesondere immer schon schwer, den in zentralistischen
Denkklischees erstarrten Sudafrikanern klar zu machen, dass die Auto-
nomie der Gemeinden innerhalb einer foderalistischen Staatsstruktur nur
dann wirklich effizient sein kann, wenn diese Gemeinden Budgethoheit
besitzen. Mit anderen Worten: wenn sie ihre eigenen Finanzquellen
erschliessen, sie selbstandig verwalten und verwenden konnen.

Als die aufgeschlosseneren Geister in Pretoria oder Kapstadt sich mit
den Jahren zu dieser fundamentalen Erkenntnis theoretisch durchgerun-
gen hatten, wollte und konnte es mit der Praxis nicht klappen, weil in den
schwarzen Siedlungen die notige materielle Basis fehlt. Soweto, Mamelodi,
Guguletu, Alexandra und andere sind Schlafstadte, besitzen kaum gross-
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zugig entwickeltes Geschaftsleben, von Industrie und anderen reichen
Steuerquellen gar nicht zu reden. Milchkiihe, die nach Herzenslust gemol-
ken werden konnten, gibt es da nicht.

Die finanzielle Misere schwarzer Townships trug mit zum Aufruhr bei,
der sie nach wie vor erschiittert. Die lokalen Behordevertreter mussen —
oder mussten, solange sie iiberhaupt noch funktionsfahig waren — zu
umstrittenen, teils fragwirdigen Methoden der Mittelbeschaffung
Zuflucht nehmen. Sie erhohten die Mieten; manche erhoben irgendwelche
illegale Steuern, erpressten vermittels pliindernder, mordender Racketts
Geld oder verfielen allgemein der Korruption. Sie, die ohnehin schon als
«Kollaborateure» der regierenden Weissen zu Parias gestempelt waren,
machten sich nun doppelt verhasst. Das fiirchterliche Schicksal vieler von
ihnen ist bekannt: «Hinrichtung» durch das «Halsband» — ein Autoreifen,
der mit Benzin gefullt, dem Opfer umgelegt und angeziindet wird — oder,
weniger spektakular, aber viel perfider — langsame Exekution etwa durch
die bei manchen Stammen beliebte Fahrradspeiche, die, scharf zugeschlif-
fen und zugespitzt, ins Riickenmark gestossen wird und im «mildesten»
Fall zu Querschnittslahmung fiihrt. Die Folge: Postulat Nummer 3 in den
Erkenntnissen des «Rats flir die Koordination lokaler Angelegenheiten» —
die Existenz geniigenden Personals — kann langst nicht mehr erfullt wer-
den; die schwarzen Townships zerfallen in Anarchie.

Kein Finanzausgleich

Naturlich gibt es in jedem foderalistischen Staat ein Mittel, den armeren
Gemeinden auf die Beine zu helfen. Es heisst Finanzausgleich. Schiich-
terne und versteckte Ansatze wurden offenbar mit den sogenannten
«Regional Services Councils» gemacht, denen weisse und schwarze
Gemeinwesen angeschlossen sein konnen und die fiir einen Ausgleich der
Lasten in den Dienstleistungen, wie Wasser- und Elektrizitatsversorgung
oder Transportwesen bemiiht sein sollten. Ein wahrer Finanzausgleich in
grossem Stil ist aber selbst in hochentwickelten, mit jahrhundertelanger
foderalistischer Tradition ausgestatteten Gemeinwesen eine tiberaus kom-
plizierte Sache; die Schweiz weiss davon ein Lied zu singen. Und er funk-
tioniert auch bloss zwischen Gemeinden oder Regionen, deren materielle
Grundlagen einigermassen vergleichbar sind. Gerade dies aber ist — siehe
die Feststellungen von Professor Magyar — in Stidafrika kaum der Fall.

Die immer noch krassen Unterschiede zwischen weissen und schwarzen
Gemeinwesen auch innerhalb des «weissen» Siidafrika machen im tibrigen
jeden Ansatz eines Finanzausgleichs zu einem zweischneidigen Schwert:
Die uberaus misstrauisch und ungeduldig gewordenen Schwarzen wiirden
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in ihm bloss einen neuen Versuch der Weissen wittern, zu dominieren und
zu bevormunden. Nicht ohne Grund: Nach wie vor schimmert ja durch alle
Reformbestrebungen der Regierung in Pretoria das Bestreben, mittels des
Grundsatzes «divide et impera» die Vorherrschaft um jeden Preis zu
bewahren. Nach wie vor sehen die Schwarzen hinter dem Bemiihen um die
Schaffung von Lokalautonomie grossangelegte Ablenkungsmanover. Soll
nicht ganz einfach die Gleichberechtigung innerhalb einer Gemeinde,
einer Township, die Gleichberechtigung innerhalb der Nation, innerhalb
des Staates, ersetzen — oder deren Fehlen tarnen? «Ein Surrogat — das
wir nicht akzeptieren», sagt mir ein erboster schwarzer Fiihrer aus Soweto,
«ein Surrogat, das auch nicht recht funktionieren wird.» Denn der geplante
Aufbau von autonomen Lokalbehorden, an sich foderalistischem Denken
entsprungen, hat mit echtem Foderalismus wenig zu tun. Dieser kann nur
gultig sein, wenn das Individuum zugleich am Geschehenen der kleinen
wie der grossen politischen Einheit, am Leben der Gemeinde wie an jenem
der Region und der Nation, des Staates, voll und gleichberechtigt teilneh-
men kann.

«City States»

Daruber durfte auch die von Pretoria in neuester Zeit lancierte Idee der
«City States», mehr oder weniger unabhingiger schwarzer «Stadtstaaten»
also, nicht hinweghelfen. Prasident P. W. Botha sprach vor Monaten schon
vage von diesem Gedanken; sein moglicher Nachfolger EW. de Klerk,
Minister fir Erziehung und Budget, machte dann in seiner am 7. Oktober
1986 vor der «South African Association» in Ziirich gehaltenen Rede
einige weitere Andeutungen: «Fur die sogenannten stadtischen Schwarzen
schlagt die Regierung eigene gesetzgebende Versammlungen und ausfiih-
rende Ministerrate mit voller Autonomie in einem weiten Geschaftsbe-
reich vor.» Noch ist die [dee kaum ausgereift, spukt aber schon seit linge-
rer Zeit in manchen — auch schwarzen — Kopfen. Mitte der siebziger
Jahre prellten verschiedene, aufeinanderfolgende Biirgermeister von
Soweto mit dem Begehren vor, aus ihrer Township ein «Homeland» zu
machen (in dem naturlich, im Gegensatz zu den eigentlichen Bantustans,
die verschiedenen Nationalititen durcheinandergemischt wiéren). Sie ern-
teten damals ein schroffes Nein von seiten Ministerprasident Vorsters.
Aber weisse Verfassungsspezialisten schlugen sich weiter mit dem Pro-
blem herum, Anfang der achtziger Jahre sogar auf hoher und hochster
Stufe in Pretoria. Man naherte sich wieder der Vision einer «Constellation
of States» — mit einem wesentlichen Unterschied zum fritheren Konzept
freilich: Ein «Staatenbund» wiirde nun nicht mehr die «<Homelands» mit
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einem einzigen «weissen» Siidafrikaner verbinden, sondern mit einem
Konglomerat schwarzer (und vielleicht auch andersfarbiger?) «Stadtstaa-
ten»,

Ob dieses «Neue Stidafrika», wie de Klerk das noch nebelhafte Konzept
in seiner Ziircher Rede grossartig nannte, je funktionieren kann, bleibt
fraglich. Denn nach wie vor geht sein «grand design» von der «Philosophie
einer auf Gruppen basierenden verfassungsméssigen Losung» aus, wie er
selber bekannte, also von der strikten Trennung Siidafrikas in ethnische
Einheiten, «Gruppen» oder «Rassen». Gleichberechtigung an der Spitze
des Staates, Teilung des gesamten suidafrikanischen Kuchens — dies
kommt fir das regierenden Pretoria nach wie vor nicht in Frage. Einen
«Bundesstaat», der die Gleichstellung aller Individuen auf samtlichen Stu-
fen des offentlichen Lebens zur Voraussetzung hat, gibt ein Gebilde, wie es
nun gewissen burischen Reformern vorzuschweben scheint, allemal nicht
ab. Und auch keinen «Staatenbund», dessen Glieder ja politisch nur
bedingt unabhangig und wirtschaftlich total satellisiert waren. Ganz abge-
sehen davon, dass die Definition dessen fehlt (und fehlen muss), wie sich in
einem derart nach «Gruppen» und Hautfarbe aufgegliederten Flickwerk
die sehr verstreut lebenden «Farbigen», die «Asiaten» und «Inder», ein-
reihen liessen.

Gescheiterte Hoffnung

Es tauchten andere Vorschlage auf, die sich allerdings weit vom System
der Apartheid entfernen — oder genauer: deren Urheber (im Gegensatz
zur Regierung) eingesehen haben, dass die «Philosophie» der «Getrennten
Entwicklung» langst leerer Wahn geworden ist. Immer haufiger tauchte das
Zauberwort der «Kantone» auf, die Stidafrika die Losung bringen konn-
ten, wobei die meisten ihrer Befurworter vom schweizerischen Modell, das
sie als Vorbild nehmen mochten, wenig Ahnung haben.

Ein junges Autorenpaar dagegen, Leon Louw und Frances Kendall, stu-
dierte die eidgendssischen Verhiltnisse recht eingehend und versuchte
daraufhin in seinem 1986 erschienenen Buch «South Africa — The Solu-
tion» (Amagi Publications, Bisho, Ciskei), das schweizerische System kon-
sequent — zu konsequent vielleicht — auf Siidafrika zu ubertragen. Die
306 «magisterial districts» des Landes (die zum Teil alle moglichen «Ras-
sen» beherbergen) — und allenfalls die bisherigen «<Homelands» — wiirden
die Kantone mit eigener Legislative und Exekutive abgeben; sie waren
nach der Idee von Louw und Kendall beinahe mit grosseren Kompetenzen
auszustatten als ihre eidgenossischen Gegenstiicke. Sie wiirden je zweil
Abgeordnete in einen «Delegate’s Congress» entsenden, unserem Stande-
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rat, dem amerikanischen Senat vergleichbar; ein «People’s Congress» (ein
unglucklich gewahlter, an Volksdemokratien gemahnender Titel!) hatte
dem schweizerischen Nationalrat, dem «House of Representatives» in den
USA, zu entsprechen. Eine «Bill of Rights» sollte den Schutz der Minder-
heiten garantieren.

Der Vorschlag scheint uberdenkenswert, hat aber in seiner praktischen
Ausfuhrung einen entscheidenden Haken: Er setzt die vollige Gleich-
berechtigung aller Burger voraus, politisch und wirtschaftlich; der einzelne
muss nicht nur das Recht haben, zu leben, wie er will, sondern auch, wo er
will. Schwarz und Weiss wiirden im selben Kanton koexistieren, hatten also
an der Urne dieselbe Stimme, und zwar nicht nur fur «own affairs», nicht
nur fur «eigene» oder «lokale» Angelegenheiten, sondern auch fur «gene-
ral affairs» im nationalen Bereich. «One man, one vote» ware die Grundbe-
dingung dieser Losung. Genau diese Aussicht aber ist unter der heutigen
Regierung verfemt — und wird es unter den Weissen desto mehr bleiben, je
vehementere Unruhen die schwarzen Townships erschiittern.

Unter ahnlicher Unbill leidet ein zweiter, bedeutend realistischerer Ver-
such, den Panzer des bisherigen Systems zu sprengen und neue Losungen
zu finden: Das Experiment von KwaNatal. 1980 bereits warf Buthelezi den
Gedanken in die Diskussion, sein «<Homeland» und die Provinz Natal zu
einer Einheit mit gemischtrassiger Provinzverwaltung, Legislative und
Exekutive zu verschmelzen. Versuchslaboratorium oder Modell fur andere
Regionen sollte das neue Gebilde sein, allenfalls geeignet als Grundlage
fur einen spateren foderalistischen Staatsaufbau.

Der Gedanke stiess, wie zu erwarten, zunachst in Pretoria auf Ableh-
nung. Aber weder Buthelezi noch gewisse liberale Verfassungsrechtler
liessen locker. Die Voraussetzungen fiir das Experiment schienen nicht
schlecht: Natal und KwaZulu sind wirtschaftlich aufs engste verwoben. Die
Region um Durban mit einer starken indischen Minderheit und einer sehr
aktiven «englischen» Geschaftswelt geniesst zudem selbst in den Augen
der Zentralregierung eine Art Sonderstellung; die 6 Millionen Schwarzen
stehen hier zu den 569000 Weissen, 675000 Indern und 95 000 Mischlin-
gen in einem etwas besseren Verhaltnis als anderswo. Buthelezi seinerseits,
ein gemassigter und anerkannter Politiker mit seiner respektablen und
durchorganisierten «Inkatha»-Bewegung, bot eine gewisse Gewahr fur das
Gelingen eines kuhnen Experiments.

Am 3. April 1986 gelang es, in Durban rund drei Dutzend verschiedene
Organisationen aller Rassen zu einer sogenannten «Indaba», einem gros-
sen Kongress, zu vereinen. Die «United Democratic Front», mit dem ver-
botenen «African National Congress» mehr oder weniger locker verbun-
dene schwarze Oppositionsbewegung, lehnte die Beteiligung am «Hinhal-
temanover von Durban» zwar ab; die weissen Rechtsextremisten boykot-
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tierten den Kongress ebenfalls. Die regierende Nationalpartei entsandte
nur «Beobachter» an die Indaba. Sie erwiesen sich freilich, so anerkannte
Buthelezi im Gesprach noch im August 1986, schnell als eifrige und aktive
Mitarbeiter. Zahlreiche afrikaanssprachige Zeitungen begriissten die
Indaba lebhaft als «richtungweisende Initiative» («Die Vaderland») oder
als «<Symbol der Hoffnung» («Die Transvaler»).

Aber alle Liebesmiuh erwies sich als vergebens. Anfang Dezember 1986
ruckte der Kongress in Durban mit einem fortschrittlichen und zugleich
ausgewogenen Kompromiss-Projekt heraus: gemeinsame, gemischtrassige
Verwaltung von KwaNatal, ein Provinz-Unterhaus, gewahlt zwar nach dem
Prinzip des «One man, one vote», dazu aber eine zweite Kammer, in der
die «kulturellen Gruppen» zu gleichen Teilen vertreten sein sollten, das
Ganze, soweit moglich, abgesichert durch eine wohldurchdachte «Bill of
Rights» oder Menschenrechtserklarung. Der Ministerprasident wiirde (in
der Person Buthelezis) zwangslaufig schwarz sein; Weisse und Inder erhiel-
ten aber fur besonders heikle Probleme ein Vetorecht. Doch Pretoria nahm
sich kaum die Miihe, das Werk der Indaba sorgfaltig zu studieren. Kaum
veroffentlicht, wurde es von Innenminister Stoffel Botha — zugleich Fiih-
rer der Nationalpartei in Natal — exekutiert, weil es zur «totalen Beherr-
schung» der Weissen durch die Schwarzen fiihre.

Damit war eine der grossen Hoffnungen gestorben, die gemassigte
Schwarze und liberale, weitsichtige Weisse noch bis in die letzten Monate
des Jahres 1986 verzweifelt bewahrt hatten — die einzige Hoffnung viel-
leicht, auf foderalistischem Weg doch noch zu einer verniinftigen, verfas-
sungsmassigen Losung des Rassenproblems zu kommen.

«The Gods must be crazy» — mit diesem beriihmten Filmtitel iiber-
schrieb die «New York Times» lakonisch ihren Kommentar zum barschen
Nein aus Pretoria.



	Der Traum von der südafrikanischen Schweiz : Föderalismus als Wundermittel im Apartheidstaat?

